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Statuten des VSG-BG 
 
Art. 1  Der Fachverband Bildnerische Gestaltung (VSG-BG) bezweckt eine Koordination der 

Aktivitäten und eine Vertretung der Interessen des Faches sowie die Information der 
Lehrerinnen und Lehrer für Bildnerische Gestaltung auf Sekstufe II 
(Gymnasien/Maturitätsschulen). Er ist als Fachverband dem Verein Schweizerischer 
Gymnasiallehrer (VSG) angegliedert. 

 
Art. 2  Jedes Mitglied des Fachverbandes ist gleichzeitig Mitglied des VSG. Mitglied des 

Fachverbandes (VSG-BG) wird jede BG-Lehrperson der Sekundarstufe 2 durch schriftliche 
Beitrittserklärung an ein Vorstandsmitglied oder das Sekretariat des VSG. Der Austritt kann 
nur durch schriftliche Mitteilung an den Präsidenten des VSG auf Ende des Geschäftsjahres 
erfolgen. 

 
Art. 3  Die Leitung des Vereins besorgt der Vorstand. Der Vorstand bestimmt den Präsidenten / die 

Präsidentin sowie die weitere Aufgabenverteilung der Vorstandsmitglieder (z.B. Aktuar und 
Kassier).  

 
Art. 4  Der Vorstand wird von der Jahresversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 

Gleichzeitig sind für dieselbe Amtsdauer zwei Rechnungsrevisoren zu bestimmen. 
 
Art. 5  Der Vorstand hat folgende Aufgaben: Kommunikation mit den anderen Fachverbänden 

(z.B. LBG-EAV), Koordination von Veranstaltungen, Vertretung der Interessen des 
Faches gegenüber dem VSG und anderen Institutionen. Zusammenarbeit mit dem VSG. 

 
Art. 6  Die ordentliche Jahresversammlung des Fachverbandes Bildnerische Gestaltung findet in der 

Regel in Verbindung mit der Jahresversammlung des VSG statt. Der Vorstand kann 
zusätzliche Veranstaltungen durchführen und Aktivitäten planen. 

 
Art. 7  An der ordentlichen Jahresversammlung werden Referate gehalten und Diskussionen 

geführt über Themen, die im Bereich Bildnerische Gestaltung liegen. Außerdem findet eine 
besondere Geschäftssitzung statt, an der die Mitglieder den Tätigkeitsbericht und die 
Aufgabenverteilung des Vorstandes und die Jahresrechnung des Kassiers 
entgegennehmen. 

 
Art. 8 Der Jahresbeitrag des Fachverbandes wird von der Jahresversammlung festgesetzt. Das 

Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Jahresversammlung. 
 
Art.  9  Im übrigen gelten die Statuten des Verbandes VSG. 
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